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Brauchen wir ein neues System der Berufsausbildung?

V on d er Q u alitä t se in e r  M ita rb e lte i Iiäng t es w eitg e lien d  ab , ob e in  U nternehm en re n ta b e l a rb e iten  
kann . U nd d iese  is t  w iederum  w eitgeliend  d av o n  ab iiäng ig , w e ld ie  V orb ildung  d ie M ita rb e ite r 
erfa iiren  liab en  u n d  a u t w e ld ie  W eise  s ie  s id i w e ite izu b ild en  v e im ö g en . W as ifir d en  B ere id i des 
U niem elunens g ilt, tr ilf t  a u d i fttr d en  E inzelnen  zu : J e  b e sse r  se in e  A usb ildung , spezie ll: B erufs
ausbildung is t, des to  g rößere  C liancen  b ie te n  s id t  ihm  fü r  se in  eigenes b e ru llid ie s  Forticom m en. 
Und je  m ehr b en if lid i g u t au sg eb ild e te  E inzelne es in  e in e r  V o llisw irtsd ia ft g ib t, des to  g rö ß er sind  
die C hancen des w irtsd ia ftiid ie n  u n d  te d in isd ie n  F o rtsd iritts  des gesam ten  G em einw esens. Dem 
System , m it d essen  H ille  e in  V o lk  se in e  N ad iw u d isk rä fte  auf d ie  B erufsw elt v o rb e re ite t, kom m t 
dah er e in e  kau m  zu  U bersd iätzende B edeutung  zu . —  D as B erufsausb ildungssystem  d er B undes
repub lik  D eu tsd ilan d  i s t  in  le tz te r  Z eit in  d e r  C fifentlid ikeit v e rsd iie d e n tlid i k r itis ie it  w orden . 
Ist es den  E rfo rde rn issen  d e r  Z eit n id it  m eh r g ew ad isen?  M üssen  w ir  es —  w ie  v o rg esd ila 
gen w urde  —  ra d ik a l än d ern , od er g en ü g t e in  A u sb au  d e r  b es teh en d en  E inrid itungen? D er 
WIRTSCHAFTSDIENST h a t  v ie r  E xperten  (aus dem  B ereid i d e r  In d u strie - und  H andelskam m ern , 
der H andw erkskam m ern , d e r  G ew erk sd ia ften  u n d  d e r  W issensd iaft)  g ebeten , zu d iesen  F ragen  
Stellung zu  nehm en.

Statt unverantwortlicher Experimente
organisdie Weiterentwicklung!

Bildungsfragen und ihre Lösung 
sind auf das engste verbunden 

mit der geistesgesdiichtlidien, kul
turellen und politisdien Situation 
der Zeit, in die sie gestellt werden. 
Bernfsausbildungsfragen sind dar
über hinaus mit der Entwidilung 
von Wirtsdiaft und Tedinik, der 
sie u.a. zu dienen haben, unlös- 
lidi verknüpft. Niemand wird die 
Behauptung widerlegen können, 
daß sidi seit Beendigung des Krie
ges — allen erkennbar — tiefrei- 
diende und umfassende V erände
rungen in W irtsdiaft und Tedinik 
vollziehen, die unsere Lebensform 
und Lebensweise aller V oraussidit 
nadi stärker verändern werden, als 
es das 19. Jahrhundert mit zahlrei- 
dien Erfindungen, die sidi auf die 
Erkenntnisse der Naturwissensdiaf
ten des vergangenen Jahrhunderts 
stützten, bewirkt hat. Es ist daher 
nidit überrasdiend, daß Berufspäd
agogen, Sdiulpolitiker, Tediniker 
und Unternehmer die Frage auf
werfen, ob die derzeitigen Bildungs- 
bemühungen den künftigen Anfor
derungen nodi gewadisen sind, ob 
nidit neue , W ege gesudit werden 
müssen. Mit diesen Fragen geht 
eine oft vem iditende und von Sadi
kenntnis nldit belastete Kritik an

den bestehenden Einriditungen und 
Bildungsleistungen einher. N idit 
zuletzt werden der öffentlidikeit 
neue W ege, Pläne und Systeme an
geboten, die nadi der Auffassung 
ihrer Verfasser und V ertreter als 
A llheilmittel angepriesen werden.

B etrieb liche  Lehre  h a t sich beteährt

Die Kritik ha t sidi besonders der 
Institution der betrieblidien Lehre 
angenommen. Sie w ird vielfadi als 
eine überholte Form der Berufs- 
lausbildung bezeidinet, d ie sid i nadi 
handw erklidien Vorbildern ridite. 
Außerdem lägen der Lehre berufs- 
ständisdie Vorstellungen zugrunde, 
für die in unserer Zeit kein Platz 
mehr seL überhaupt w äre bei der 
Dynamik d er w irtsdiaftlidi-tedini- 
sdien Entwidclung die Ausbildung 
nadi Ausbildungsberufen überholt. 
Die Zukunft fordere den „hodilei- 
stungsfahigen, betriebsgebundenen 
A ngelernten". Zudem wird den Be
trieben bzw. den Unternehmern die 
Befähigung zu Bildungsleistungen 
abgesprodien. Erfreulidierweise 
w ird neuerdings das „Dualsystem“, 
näm lidi Ausbildung in Betrieb und 
Berufssdiule, w ieder anerkannt, be
sonders deutlidi in der Bundestags

debatte zur Großen Anfrage der 
SPD am 7. 2.1964. Der Lehre liegt 
ein uraltes Bildungsprinzip zugrun
de nämlidi: Nadiahmen in  unmit
telbarer Ansdiauung und selbst 
Anwenden und üben. Darauf beru
hen die Bildungserfolge unseres 
Systems, das immerhin jährlidi 
etwa 300 000 junge Fadikräfte der 
W irtsdiaft mit einer gediegenen 
Grundbildung zuführt. Die Tatsadie, 
daß jährlid i 5 bis lOVo der Jugend- 
lidien bei der Lehrabsdilußprüfung 
versagen, ist kein Einwand gegen 
das Ausbildungssystem. N atürlidi 
sollen für die Ausbildung niditge- 
eignete Betriebe von der Ausbil
dung ferngehalten werden. Das ist 
eine besondere Sorge der Kam
mern, die die Lehrlingsrollen füh
ren und die Betriebe überprüfen.

Sehr häufig finden wir die Auf
fassung, daß die Sdiule die Auf
gabe der Berufserziebung besser be
wältigen könne als der Betrieb. Ab
gesehen davon, daß die Berufs
sdiule pfliditgemäß an der Berufs
ausbildung maßgeblidi beteiligt ist, 
würde die Ausbildung nur in der 
Sdiule ein praktisdi n id it zu lösen
des Problem darstellen, weil weder 
die erforderlidien Sdiulräume und 
die notwendigen Werkstättein nodi 
die fadilidien Lehrkräfte zur Ver
fügung stehen. Der Aufwand der 
W irtsdiaft für die Berufserziehung,
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der mit etwa 2,5 Milliarden DM 
jpro Jah r beziffert wird, müßte dann 
vom Steuerzahler aufgebradit wer- ' 
den. Zudem gilt immer nodi das 
W ort von Spranger über die Ver- 
sdiulung: „Es w äre eine verhäng
nisvolle Täusdiung, wenn man den 
ganzen Gang des Daseins in der 
Sdiule bildend vorwegnehmen 
mödite, als wenn das Leben n id its 
anderes w äre als eine Reihe von 
Anwendungsfällen> die in d e r Sdiule • 
samt und sonders vorbereitet w er
den können."

Die Kritik, am herrsdienden Aus
bildungssystem kommt audi aus 
dem Hinweis auf die tedinisdie Ent
widilung, die sidi ohne Zweifel in 
rasanter Form vollzieht. Aber alle 
unsere. Untersudiungen über die 
Einwirkung der Medianisierung, 
Rationalisierung und Automatisie
rung auf den Bedarf und die Aus
bildung der A rbeitskräfte sowohl 
bei uns in Deutschland wie im Aus
land haben immer wieder bestätigt, 
daß nicht weniger, sondern mehr 
Fachkräfte gebraucht werden und 
daß die breit angelegte Grundaus
bildung eile beste Voraussetzung 
für die notwendigen Anpassungen 
bietet.

Ist der Berufserziehung die Auf
gabe gestellt, die Umgestaltung der 
sozialen Struktur unserer Gesell
schaft herbeizuführen oder vorzu
bereiten? Diese _ Frage muß ganz 
eindeutig mit „nein“ beantw ortet 
werden. Natürlich steht der Mensch 
mit seinen sozialen Verflechtungen 
und Verpflichtungen im M ittelpunkt 
auch der Berufserziehung, aber das 
bedeutet nidit, die Erziehung zu 
einem gesellschafts- oder sozial
politischen M ittel zu machen.

Zu den Plänen und Mitteln, die 
auf eine Umgestaltung unseres 
Berufsausbildungssystems abzielen, 
gehören auch die Hinweise, daß 
die römischen Verträge, mit denen 
die Europäische Wirtschaftsgemein
schaft ins Leben gerufen wurde, 
eine grundlegende Umgestaltung 
der deutschen Berufsausbildung zur 
Folge haben würden. Dies beruht 
auf einem M ißverständnis, denn 
die EWG kann nur eine: Anglei
chung an europäische Zielsetzungen 
der Berufserziehung anstreben.

aber nicht in -d ie  deutschen Bil
dungseinrichtungen und -maßnah- 
men unm ittelbar eingreifen.

Seit Jahren wird m it Nachdruck 
in der deutschen Öffentlichkeit die 
Behauptung verbreitet, daß nur ein 
Berufsausbildungsgesetz jene Ander 
rungen und Anpassungen der deut
sdien Berufsausbildung herbeifüh- 
ren könnte, die nach Auffassung 
der Kritiker unbedingt erforderlich 
wären. Das geforderte Gesetz soll 
veraltete Bestimmungen, die noch 
dazu in vielen Gesetzen verstreut 
sind, beseitigen und durch neue Zu
ständigkeiten neue Entwidclungen 
einleiten. Es ist immerhin erstaun
lich, daß unser Berufsausbildungs
system trotz der angeblich so rück
ständigen gesetzlichen Grundlagen 
von der Selbstverwaltung der W irt
schaft entwickelt werden konnte 
und der W irtschaft mit Hilfe dieses 
Systems für die ungeheuren Auf
bauleistungen seit der W ährungsre
form fast 5 Millionen Fachkräfte zur 
Verfügung gestellt werden konn
ten. Nicht minder überraschend ist 
es, daß unser System nicht nur sehr 
beachtet wird, sondern von europä
ischen Nachbarländern für nachah-, 
menswert gehalten wird. Ergänzun
gen der gesetzlichen Bestimmungen 
für die Berufsausbildung hält auch 
die W irtschaft für wünschenswert, 
aber berufliche Bildungsleistungen 
der W irtschaft werden davon nicht 
entscheidend berührt werden, im 
Gegenteil, sollte ein Gesetz eine 
bürokratische Bevormundung der 
Berufsausbildung mit sich bringen, 
werden sich sehr bald große nach
teilige Auswirkungen feststellen 
lassen.

Mit dem Schlagwort „Stufenaus
bildung" w ird neuerdings eine 
grundlegende Reform des Berufs
ausbildungssystems angekündigt. !

A u sw eg  durch  „ S iu fen a u sb ild u n g “?

Es w äre wünschenswert, wenn die 
beachtenswerten Bemühungen um, 
eine Verbesserung der betriebli
chen Ausbildung, die mit der soge- 
nm n ten  „Stufenausbildung“ ange- 
strebt wird, abgew artet würden, 
bevor solche Ankündigungen aus
gesprochen werden. Die Erfahrung 
wird zeigen, ob es' sich dabei nur 
um methodische Verbesserungen, 
verbesserte Auslesemethoden in 
den Bildungszwischenstufen oder 
verbesserte Durchlässe zwisdien 
den Ausbildungsberufen handelt 
oder um einen neuen W eg der Be
rufsausbildung, der das ganze Sy
stem erfaßt.

Die Forderungen des Tages kön
nen also nicht lauten, ein neues Be
rufsausbildungssystem zu schaffen, 
sondern jene Verbesserungen und 
Anpassungen vorzunehmen, die 
sich in einer gewandelten W elt er
geben. Man soll so lange Altes und 
Bewährtes nicht aufgeben, solange 
man es nicht durch erfahrungser
härtetes Neues ersetzen kann. Ohne 
Zweifel stehen wir in Deutschland 
in den nächsten Jahren  vor grund
legenden Entscheidungen. Hoffent
lich werden sie so getroffen wer
den, daß w ir nicht den Weg des 
unverantwortlichen Experiments, 
sondern den der organischen Wei
terentwicklung gehen.

Dr. Adolf Kieslinger,
Deutscher Industrie- und Handelstag,
Bonn

Das Berufsausbildiingssystem
den Erfordernissen der Zeit anpassen!

Je lauter einerseits die Kritik 
an dem in der Bundesrepublik 

Deutschland bestehenden Beruf s- 
ausbildüngssystems wird, destc) 
stärker w erden andererseits die 
Bemühungen, zu beweisen, daß die 
bestehende Ordnung so schlecht 
doch gar nicht sein könne. Dabei 
ist nicht zu verkennen, daß sich in 
den Stolz der Verteidiger unserer 
berufsausbildenden Maßnahmen zu
nehm end eine gewisse Verkramp

fung mischt. Das System beruht 
auf der betrieblichen Berufsausbil
dung, das durch den fachtheoreti
schen Unterricht der Pflichtberufs
schule begleitet wird.

_ Betrachtet man die gesetzlichen 
Grundlagen, so stellt man fest, daß 
sich sehr geringe Garantien für 
eine w irkungsvolle Handhabung 
des vorhandenen Systems bieten. 
Das wenige, w as vorhanden ist.
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verteilt sich aiif eine Vielzahl von 
Einzelgesetzen und Verordnungen. 
Es ist für einen Juristen schon 
sdiwierig, sich in diesen w eit ver
streuten einsamen, Paragraphen zu
rechtzufinden. Für die unmittelbar 
an der Berufsausbildung Beteilig
ten, die Jugendlichen und deren 
Erziehungsberechtigten, ist es w eit
aus schwieriger.

Ungeklärte A u sb ildungsbe fugn is

Das ist jedoch nur eine negative 
Seite der heutigen gesetzlichen 
Ordnung. Wie die Praxis immer 
wieder zeigt, ist das Fehlen jegli- 
dier Bestimmungen über die Vor
aussetzungen, die ein Betrieb ha
ben muß, um überhaupt junge 
Menschen ausbilden zu dürfen, ein 
schwerwiegender Mangel. Die ohne
dies nur kümmerlichen Aussagen 
des bestehenden Rechtes über per
sonelle Voraussetzungen und die 
Pfliditen des Lehrherrn genügen 
keineswegs für eine klare Rege
lung der Durchführung der Ausbil
dung. Sie genügen nicht einmal^ 
wie die Tatsachen leider zeigen,

um überall auch hur ein Minimum 
an Ausbildungsleistung zu garan
tieren.

W enn hier nicht die V orausset
zungen für die Ausbildungsbefug
nis festgelegt werden, die sich so
wohl auf die betrieblichen EinrichT 
tungen als auch auf die mit der 
Ausbildung betrauten  Personen be
ziehen müssen, dann hängt auch 
das beste System in .der Luft, und 
dem Zufall urid der W illkür sind 
Tür und Tor geöffnet.

In diesem Zusammenhang sind 
auch die bei uns üblichen Berufs
ordnungsmittel zu sehen, die ja  als 
„Skelett" unseres Ausbildungssy
stems anzusehen sind.

Selbst die besten und fortschritt
lichsten Berufsbilder, Berufsbil
dungspläne und Prüfungsanforde
rungen nutzen nichts, wenn man es 
mehr oder weniger dem Zufall 
überläßt, ob und wie sie für die 
Ausbildung verw andt werden. Da
mit sie in  vollem Umfang zur A n
wendung gelangen, ist es notwen

dig, ihre Rechtswirksamkeit ge
setzlich zu sichern. Dazu gehört 
selbstverständlich, daß nur solche 
Betriebe die Ausbildungsbefugnis 
erhalten, die von der Einrichtung 
her in  der Lage sind, die in den 
Berufsordnungsmitteln festgelegten 
Anforderungen zu erfüllen. Ebenso 
selbstverständlich muß gesichert 
w erden ,, daß nur solche Personen 
d ie Ausbildung durchführen dürfen, 
die menschlich, fachlich und päd
agogisch für diese verantwortungs
volle Aufgabe geeignet sind. Und 
nicht zuletzt muß durch den Ge
setzgeber die neutrale Kontrolle 
aller 'Ausbildungsmaßnahmen gesi
chert werden.

Es wurde bereits festgestellt, daß 
die Berufsordnungsmittel das „Ske
lett" des deutschen Ausbildungssy
stems bedeuten oder es sein soll
ten. In den letzten Jahren  wurde 
iinmer nachdrücklicher darauf ver
wiesen, daß a u f  diesem Gebiet er
hebliche Verbesserungen vorge
nommen werden müssen:

2 0 -3 0 % P rä m ie -
ein Geschenk für jeden,
der prämienbegünstigt spart
Jeder, der bereit ist, Ersparnisse zu bil
den und diese auf fünf Jahre festzulegen, 
wird hierfür vom Staatmit einerPrämie be> 
lohnt. Wollen Sie auf dieses Geschenk 
verzichten? Lassen Sie sich von uns be
raten. Es geht um einen erstaunlichen Ge
winn, um die Vermehrung Ihrer Erspar
nisse um etwa 50%.

D R E S D N E R  B A N K
Düsseldorf Frankfurt a. M. Hamburg 

In Berlin: Bank für Handel und Industrie AG. • Affiliation: Deutsdi-Südamerikanisdie Bank AG.
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Ein schwerwiegendes Bedenken 
besteht darin, daß die Methode, 
nach der heute die Berufsordnungs
mittel erarbeitet werden, als un
genügend bezeichnet werden muß. 
Immer noch ist es so, daß Ent
würfe bei der „Arbeitsstelle für 
Betriebliche Berufsausbildung“ bzw. 
bei dem „Deutschen Handwerks
kam m ertag“ eingereicht werden. 
In Ausschüssen werden sie bera
ten, und zuweilen erfolgen Be
triebsbesichtigungen, um sich über 
die Praxis zu orientieren. Dieses 
Verfahren mag in den zwanziger 
Jahren, als man erstmalig Berufs
ordnungsmittel erstellte, genügt 
haben. Damals w aren d ie berufli
chen Tätigkeiten in  den einzelnen 
W irtschaftszweigen sicher über
schaubarer als heute. Und die Ent
wicklungen, besonders auf techni
schem Gebiet, w aren noch nicht 
dem Tempo unterworfen, wie es 
jetzt der F air ist. Gerade die größe
re  Differenzierung beruflicher Tä
tigkeiten und die beinahe unheim
liche Beschleunigung der Entwick
lungen auf allen Gebieten, stellen 
das immer noch geübte Verfahren 
zur Erarbeitung der Ordnungsmit- ■ 
tel in  Frage. Die Unsicherheit, ja  
die Lücke des Verfahrens und da
mit letztlich des Systems selbst, be
steht darin, daß bisher die exakte 
Forschung ausgeschlossen wurde. 
Ohne sie kann die Arbeit auf 
diesem Gebiet aber nicht mehr 
verantwortungsbewußt geleistet 
werden.

M it wissenschaftlichen M itteln 
müssen heute die tatsächlichen An
forderungen am Arbeitsplatz un
tersucht und festgestellt werden. 
Gleichzeitig müssen wissenschaft
liche Untersuchungen über die Ent
wicklungen in den einzelnen beruf
lichen Bereichen erfolgen. Erst auf 
der Basis dieser so gewonnenen

Erkenntnisse w ird es künftig über
haupt möglich sein, die notwendi
gen Ordnungsmittel zu erarbeiten.

U ium reithende O rdnungam itte l

Es ist heute unbestritten, daß die 
Ausbildung auf einer breiten, um
fassenden beruflichen Grundbil
dung aufgebaut w erden muß und 
erst im letzten Stadium zu einer 
gewissen Spezialisierung führen 
darf. Das bedeutet aber, daß man 
sorgsam überprüfen muß, ob unse
re  bestehenden Ordnungsmittel 
nicht schon von vornherein zu eng, 
zu spezialisiert angelegt sind und 
damit die erforderliche breite 
Grundausbildung ausschließen.

Die soeben fertiggestellte U nter
suchung von Mann/Molle über den 
„Funktionswandel kaufmännischer 
A ngestellter des Büro- und V er
waltungsbereichs in berufspoliti
scher Sicht" ‘) zeigt deutlich fol
gendes:

Viele Kenntnisse, die Vorausset
zungen für die Ausübung kauf
männischer Berufe sind, decken 
sich vollkommen, gleichgültig in 
welchen Wirtschafts- oder V erw al
tungszweigen sie erforderlich sind. 
Man bildet aber bisher nebenein
ander aus, trennt die Grundlagen
ausbildung und spezialisiert damit 
von Anfang an für einen nur eng 
begrenzten Bereich. Die Erkenntnis 
aus dieser ersten — wenn auch 
noch nicht vollständigen — U nter
suchung zeigt jedoch, daß zumin
dest die Grundausbildung für viele 
Einzelberufe gemeinsam erfolgen 
kann. Damit ist auch der Gedanke 
der Grund-, Kern- und Spezialaus
bildung durch die Forschung erhär
tet, und er sollte endlich für a l l e  
Bereiche der Ausbildung das Fun-

1) V gl. Fritz M o l l e  und W erner M a n n ;  
.Der Funktionswandel kaufmännischer An
gestellter des Büro- und Verwaltungsbe- 
reidis in berufspolitisther Sicht", Köln 1964.

dament zu folgerichtigen Entwick
lungen und Maßnahmen in der 
Praxis werden.

Ganz deutlich zeigt aber gerade 
diese Untersuchung, daß die Erar
beitung der Ordnungsmittel ohne 
die Grundlage wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse heute nicht 
mehr erfolgen kann. Verzichtet 
man künftig auch weiterhin darauf, 
so w ird das „Skelett“ des Systems 
haltlos und damit das gesamte Sy
stem der Gefahr des Zusammen
bruchs ausgesetzt. Schlägt man da
gegen endlich diesen notwendigen 
W eg ein, und man sollte es so 
schnell wie möglich tun, wird man 
feststellen, daß damit zwar kein 
„Neues Berufsausbildungssystem“ 
geschaffen, sondern vielmehr die 
notwendige W eiterentwicklung des 
Systems vollzogen wird.

Ein anderer Punkt der Kritik an 
den heutigen Ordnungsmitteln 
kann ebenfalls nur ausgeräumt 
werden, w enn m an die im voran
gegangenen angesprochene wissen
schaftliche Grundlagenforschung für 
dieses Gebiet endlich praktiziert. 
Es ist die Frage der Zusammenfas
sung von Berufsbildern, bei denen 
vom Inhalt und von der Zielset
zung her n u r unwesentliche Unter
schiede bestehen. Es ist weiterhin 
die Frage der Streichung von Be
rufsbildern, hauptsächlich in dem 
Bereich der sogenannten „Anlern
berufe". Auch hier werden die Er
gebnisse der Forschung die Basis 
für die Entscheidungen und Rege
lungen bedeuten. Ohne sie wird es 
nicht möglich sein, die für diese 
A rbeit notwendige Sicherheit zu 
gewinnen. Ohne sie wird man aber 
auch kaum den W iderstand über
w inden können, der heute aus tra
ditionellen oder standespolitisdien 
Gründen den vernünftigen Lösun
gen noch immer entgegensteht.

VEREINSBANK IN HAMBURG
Ä L T E S T E  H A M B U R G E R  G I R O B A N K

Z E N T R A L E :  H A M B O R G  1 1 ,  A L T E R  W A L L  2 0  — 3 0 ,  T E L E F O N  3 6 1 0 * 1  
3 5  F I L I A L E N  D N D  Z W E I G S T E L L E N  I N  C R O  S S - H A M B  U R G,  C Ü X H A V E N  U N D  K I K L
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Worin liegt der Reiz des Fliegens?
Einmal im Zeitgewinn, Zweitens in den 
Annehmlichkeiten, die Ihnen geboten 
werden. Wenn Sie mit Swissair fliegen, 
kommt noch mehr dazu: strecken
gerechte Düsenflugzeuge der bewährten 
3 Typen DC-8, Coronado und

Caravelle. Ferner die sprichwörtliche 
Schweizer Präzision und Gastlichkeit. 
Und eine vorbildliche Betreuung 
der Fluggäste -  überall in der Welt.
Fragen S ie  Ihr lATA-Flugreisebüro, 

für Luftfracht Ihren lATA-Spediteur.

Weltbekannt für Service und Verlässlichkeit

AIR
U nterenticickelter

Berufsschulunterricht

Könnte man sich endlidi dazu 
entsdiließen, das Verfahren zur 
Erarbeitung der Ordnungsmittel 
so zu „modernisieren“, würde man 

' gleidizeitig einen W eg zur not
wendigen Verbesserung eines wei
teren Teiles des Berufsausbildungs
systems leiditer finden. Es ist die 
dringend gewordene N euvertei
lung des Ausbildungsanteiles zwi
sdien Theorie und Praxis. Niemand 
bezweifelt heute nodi ernsthaft, 
daß die Erwerbung theoretisdier 
Kenntnisse im Rahmen der Ausbil
dung an Bedeutung erheblidi zuge
nommen hat. Nur hat die Ausbil
dungspraxis bisher daraus nodi 
nidit die notwendigen Konsequen
zen gezogen. Der im Bundesdurdi- 
sdinitt erteilte Berufssdiulunter- 
ridit beträgt 5,8 Stunden *) und er
reidit damit nodi nidit einmal die 
vorgesehenen 8 Stunden wödient- 
lidi. Das ist mehr als bedenklidi, 
wenn man auf der anderen Seite 
feststellt, daß man die Notwendig
keit der Ausweitung der theoreti
sdien Ausbildung erkannt hat. H ier 
drängt sidi förmlidi die Frage auf, 
ob die Entwidclung dieses Teiles 
unseres Ausbildungssystems allein 
durdi Sdiulraumnot und Lehrer
mangel, und was sonst nodi alles in 
diesem Zusammenhang zitiert wird, 
unterbunden wurde? Oder ist der 
Gedanke so abwegig, daß hier un-

2) Herbert E h r e n b e r g :  .D ie Situation 
der Berufssdiulen in der Bundesrepublik*', 
in: DGB-Information über das beruflidie 
Bildungswesen, Nr. 9/10, vom 1. 10. 1963.

bewußt oder bewußt der notwendi
ge Fortsdiritt aus red it egoisti- 
sdien Gründen verhindert worden 
ist?

W as aber audi immer die Grün
de sein mögen, die die W adistums- 
beschränkung des sdiulisdien Tei
les des Systems bew irkt haben, es 
müssen sofort alle Anstrengungen 
unternommen werden, diesen Man
gel zu beseitigen. Das bedeutet, 
daß es bei den künftigen Erarbei
tungen der Ordnungsmittel not
wendig wird, den theoretisdien 
Teil der Ausbildung in vollem Üm- 
fange und gleiciibereditigt zu be- 
rüdcsiditigen und einzubeziehen. 
Das ist die Voraussetzung für das 
Zusammenwirken zwisdien Betrieb 
und Sdiule und die notwendige 
Abstimmung des erforderlidien 
Anteiles von Theorie und Praxis. 
V ernädilässigt man w eiterhin die
sen Teil des deutsdien Ausbil
dungssystems, so droht auch von 
dieser Seite her die Gefahr des 
Versagens.

Es zeigt sidi deutlich, daß der 
Gedanke der Pädagogisierung der 
beruflichen Bildung immer mehr 
Raum gewinnt und zwingender 
denn je  geworden ist. Gleichzeitig 
damit tritt die Förderung und Aus
schöpfung der individuellen Bega
bung in  den Vordergrund. Uber 
allem aber steht die erfreuliche 
Tatsache, daß endlich begriffen 
wird, wie unsinnig es war, Allge
meinbildung und berufliche Bil
dung zu trennen. Diese Trennung

hat die Entwiddung des deutschen 
Berufsausbildungssystems in  un
verantwortlicher W eise gehemmt, 
und es wird der größten A nstren
gungen bedürfen, unverzüglich die 
entstandenen Mängel zu beseitigen 
und das Notwendige aufzubauen.

N eu o rd n u n g  a u f  d e r  G rundlage  
d er  „ S tu fen a u ib ild u n g “

Ein großer Schritt voraus w äre 
die Verwirklichung der „Stufen
ausbildung“, die in letzter Zeit ver
stärkt diskutiert wird. Von der 
Grundlage her ist es die folgerich
tige und notwendige W eiterent
wicklung des Systems. Bisher hat 
man diese Form vorwiegend für 
die Ausbildung im M etallsektor 
ausgearbeitet. Es stellt sich nun die 
Frage, wieweit diese Stufenausbil
dung auf alle anderen Gebiete des 
Ausbildungswesens anwendbar ist. 
Daß sie es ist, zeichnet sich bereits 
ab, und es ist nur eine Frage der 
Zeit, des Nachdruckes und der 
Energie, mit der man an die V er
wirklichung dieser notwendigen 
Entwicklung geht. Und es ist letzt
lich auch eine politische Frage, ob 
man es im Rahmen eines sozialen 
Rechtsstaates ernst nimmt mit der 
Chancengleichheit aller Bürger.

Es gäbe nodi vieles, w as im Zu
sammenhang mit der Verbesserung 
unseres Ausbildungssystems gese
hen werden muß. Der Beginn aller 
notwendigen Reformen muß be
reits im allgemeinbildenden Schul
w esen liegen. Es ist die Vorausset
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zung für das beruflidie Bildungs
wesen, das ja  w esentlidi von den 
Grundlagen abhängt, die die vor
ausgehende Sdiule bietet. Man 
kann erleiditert aufatmen, daß end- 
lid i audi in  Deutsdiland durdi die 
G utaditen und Empfehlungen des 
„Deutsdien Aussdiusses für das Er- 
ziehungs- und Bildungswesen" die 
Konzeptionen für das Sdiulwesen, 
den Ausbau der H auptsdiule und 
die Eingliederung des beruflidien 
Bildungswesens erarbeite t wurden. 
Es ist je tzt in die politisdie V er
antwortung und Entsdieidung ge
stellt, wann und in weldiem Um
fang die Praxis die Konzeptionen 
übernehmen wird.

M an w ird sidi w eiterhin überle
gen müssen, wie diejenigen künf
tig ausgebildet w erden müssen, 
denen man junge M ensdien im Be
trieb zur Ausbildung anvertraut. 
Das, was in dieser Hinsidit bisher 
mehr oder weniger gesdiieht, wird 
der Aufgabe sdion heute zum gro
ßen Teil n id it mehr geredit.

Alle diese Überlegungen sind 
seit langem im Gesprädi. Prakti
sdie M odellversudie in Deutsdi
land — leider nur wenige — haben 
mit ihren Erfolgen die Riditigkeit 
der grundlegenden theoretisdien 
Erkenntnisse bewiesen. A lle Über
legungen und alle praktisdien Er
fahrungen haben gezeigt, daß wir 
kein neues Berufsausbildungssy
stem braudien. Sie zeigen aber mit 
ernster Eindringlidikeit, die dieser 
für unsere Gesellsdiaft lebensent- 
'sdieidenden Frage entgegenge- 
bradit werden muß, daß es aller- 
hödiste Zeit wird, unser gesamtes 
Bildungssystem so zu verbessern 
und weiterzuentwidceln, wie es not
wendig geworden ist. Dabei ist 
selbstverständlidi das Berufsaus
bildungssystem eingesdilossen, 
denn es kann und darf nie mehr 
aus dem Bildungssystem ausge
klammert werden.

„Neu" w äre v ie lleid it in Deutsdi
land dagegen, daß man endlidi ein
mal w eniger reden, dafür aber mit 
mehr Mut das Notwendige durdi- 
führen sollte. „Neu" ist vielleidit 
in Deutsdiland audi der Gedanke, 
daß von der Höhe der Bildungsin
vestitionen die w irtsdiaftlidie und 
politisdie Zukunft der Gesellsdiaft

abhängt. „Neu" und für einige 
sid ier unbequem ist d ie  gesell- 
sdiaftspolitisdie Erkenntnis, daß 
das beruflidie Bildungswesen ge
nauso zur öffentlidien Aufgabe ge
worden ist, wie es das Sdiul- und 
H odisdiulwesen sdion lange ist. Es 
kann daher n id it m ehr dem allei
nigen Entsdieidungs- und Bestim- 
m ungsredit einer kleinen Gruppe

der Gesellsdiaft unterliegen. Wenn 
wir den W eg zur Bildungsgesell- 
sdiaft besdiritten  haben und be- 
sdireiten  müssen, dann sind audi 
alle Teile der Gesellsdiaft für das 
Bildungswesen verantw ortlidi und 
zur Mitbestimmung bereditigt. Audi 
für das beruflidie Bildungswesen! 
Traute Pütz,
Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf

Gesetzliche Neuregelung ja - Vereinheitlidiung nein!

Lautete die Fage, ob w ir eine 
gesetzlidie Regelung der Be

rufsausbildung braudien, so w äre 
dies kurz und bündig zu bejahen. 
Zugleidi w äre aber festzustellen, 
daß in  der Bundesrepublik die Be
rufsausbildung bereits gesetzlidi 
geregelt ist, am ausgeprägtesten 
für den Bereidi des Handwerks in 
dem Gesetz zur Ordnung des Hand
werks von 1953. Ebenso muß be
jah t werden, daß wir neue gesetz- 
lidie Bestimmungen braudien. 
Zweifellos vollziehen sidi tedin i
sdie, w irtsdiaftlidie und soziale 
W andlungen, denen die Berufsaus
bildung Redinung tragen muß. 
Letztlidi handelt es sidi also um 
das bestmöglidie „Wie" einer Re
form der bestehenden gesetzlidien 
Bestimmungen.

D ie  P ro b lem a tik  
e in er bundeseinheitlichen  R e g e lu n g

Ein Teil der Reformvorsdiläge, 
w ie sie insbesondere von den Ge
w erksdiaften vertreten  werden, 
geht davon aus, daß die Berufsaus
bildung nidit wie bisher durdi ver
sdiiedene Gesetze geregelt sein 
soll, für den Bereidi des Hand
werks durdi die Handwerksord
nung, für die Industrie durdi die 
Gewerbeordnung, für die Landwirt
sdiaft durch Gesetze der Länder 
über die landwirtschaftliche Berufs
ausbildung usw. Vielmehr soll un
geaditet der einzelnen Ausbil
dungsbereiche ein neues Bundesge
setz geschaffen werden, das die 
verschiedenen Spezialgesetze ab- 
lösen soll. Seine Befürworter er
achten ein soldies einheitliches 
Bundesgesetz für notwendig, weil 
nach ihrer Auffassung anders eine 
wirksame Anpassung der Berufs
ausbildung an die neuen Entwick

lungen nicht gew ährleistet werden 
könne. Die bisherige Form der ge
setzlichen Regelung wird als eine 
hinderliche „Rechtszersplitterung“ 
angesehen. Dringend erforderlich 
seien vielm ehr für alle Bereiche 
einheitlidie Rechtsnormen, die allein 
der beklagten „Rechtszersplitte
rung" abhelfen könnten. Außerdem 
wird der Vorwurf mangelnder 
Öffentlichkeit erhoben. Nicht selten 
kann man hören, daß die Berufs
ausbildung in Deutschland eine 
A ngelegenheit der Arbeitgeber sei. 
übersehen  w ird die Tatsache, 
daß die Ordnungsbefugnisse fast 
durchweg Köperschaften des öf
fentlichen Rechts übertragen sind, 
den Handwerkskammern, den In
dustrie- und Handelskammern, den 
Landwirtschaftskammem u. a. m. 
Die Ordnungsm ittel selbst bedür
fen für die M ehrzahl der Ausbil
dungsberufe staatlicher Anerken
nung bzw. Genehmigung. In den 
Prüfungsausschüssen sind Arbeit
nehm er stimmberechtigte Beisitzer. 
Beispiel für eine besonders einge
hende Regelung aller dieser Fra
gen ist w iederum die Handwerks
ordnung. Aber all dies w ird als un
zureichend angesehen. Daher wird 
nachdrücklich gefordert, daß ein 
neues Gesetz einheitlich für alle 
Ausbildungsbereiche eine gleichbe
rechtigte M itwirkung der Gewerk
schaften zu sichern hätte.

Mit Beginn des Jahres 1965 tritt 
in der Schweiz ein neues Berufs
ausbildungsgesetz in Kraft, das wie 
aus einem Guß die Berufsberatung, 
die Lehre, die Berufsschule sowie 
Berufsfadischule, die Weiterbildung 
auf Fach- und Ingenieurschulen und 
sdiließlich die Fach- und Meister
prüfungen einbezieht. Es ist ein all
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gemeines Rahmengesetz, das mit 
viel Lob bedadit wird und zuweilen 
als Prototyp einer m odernen und 
fortscäirittlidien Gesetzgebung an
gesehen wird. Dieses Rahmenge
setz wird freilidi audi in der 
Sdiweiz eine Fülle fadilidier Redits
verordnungen nadi sidi ziehen, um 
den jeweils untersdiiedlidien Be
dürfnissen der einzelnen Ausbil- 
dungsbereidie entspredien zu kön
nen. Den ganzen Komplex d er Be
rufsausbildung mit einem „über- 
siditlidien" Bundesgesetz regeln zu 
wollen, ist w irklidikeitsfrem de Il
lusion,

Aus verfassungsreditlidien Grün
den ist in der Bundesrepublik ein 
derart umfassendes Gesetz unmög- 
lidi, wobei die Frage dahingestellt 
bleiben soll, ob es für die Förde
rung der Berufsausbildung w irklidi 
zwedanäflig sein kann. N adi dem 
Grundgesetz hat der Bund u. a. auf 
dem Gebiete des Sdiulwesens, 
gleidiviel w eldier Art, keinerlei Ge
setzgebungsbefugnisse, audi nidit 
die Befugnis der konkurrierenden 
Gesetzgebung. Ohne eine Verfas
sungsänderung, für die zur Zeit 
keine M ehrheit vorhanden ist, 
könnte also in ein deutsdies Be- 
lufsausbildungsgesetz das berufs
bildende Sdiulwesen in keiner 
Weise einbezogen werden, obwohl 
es gerade in der deutsdien Berufs
ausbildung eine w iditige und un- 
entbehrlidje Rolle spielt, wie dies
u. a. in der gesetzlidien Berufssdiul- 
pflidit aller Jugendlidien zum Aus
druck kommt. Die Berufsberatung 
ist in Deutsdiland seit 1927 reidis- 
gesetzlidi geregelt, nunmehr durdi

das Bundesgesetz über A rbeitsver
m ittlung und Arbeitslosenversidie- 
rung von 1952. Niemand wird daran 
denken, etwa durdi ein Berufsaus
bildungsgesetz etwas hieran zu än
dern. Für die W eiterbildung nidit- 
sdiulisdier A rt bleibt ohnehin kaum 
etwas zu regeln. Die Regelung von 
M eisterprüfungen muß sdiließlidi 
nadi übereinstim mender Meinung 
ohnehin Spezialgesetzen für die 
einzelnen Bereidie V o r b e h a l t e n  
bleiben.

W as bliebe also für ein Bun
desgesetz übrig? Die vorliegenden 
Entwürfe besdiränken sid i auf die 
Regelung der praktisd ien  Berufs
ausbildung in Lehrbetrieben, An
stalten, Gemeinsdiaftslehrwerkstät- 
ten sowie berufsfadisdiulähnlidien 
Ausbildungsstätten und in diesem 
Bereidi wiederum auf die bundes- 
gesetzlidie Normierung allgemeiner 
Bestimmungen für das Lehrverhält- 
nis einsdiließlidi der Voraussetzun
gen, unter denen eine Person Lehr
linge einstellen und ausbilden darf. 
W eiterhin sollen einheitlidie Nor
men gesdiaffen werden, wann ein 
Betrieb von der Lehrlingsausbildung 
ungeaditet der persönlidien Qua
lifizierung der Ausbilder ausge
sdilossen w erden soll, sowie Rah
menbestimmungen für die Abnahme 
der Lehrabsdilußprüfungen. Bedeu
tungsvoll ist audi die Einbeziehung 
der sogenannten ungelernten Ju- 
gendlidien, die zwar kein Ausbil
dungsverhältnis eingehen, dennodi 
eine gewisse erzieherisdie fadili- 
die Betreuung erfahren sollen. W ie 
ein ro ter Faden durdizieht alle 
Einzelvorsdiläge die Forderung

nadi Mitbestimmung der Gewerk
sdiaften, die die Gewähr für eine 
w irklidi fortsdirittlidie Gestaltung 
d er Berufsausbildung bieten soll.

W ie sdion das sdiweizerisdie Ge
setz erkennen läßt, sind für den 
eigentlidien Zweds, der Förderung 
und Anpassung der Berufsausbil
dung die fadilidi-berufsreditlidien 
Regelungen w esentlidi w iditiger 
als allgemeine Rahmenbestimmun
gen. Gerade jene können aber nidit 
in einem Rahmengesetz geregelt 
werden; sie müssen besonderen 
Durdiführungsverordnungen über
lassen bleiben. W er sid i in dem 
neuen sdiweizerisdien Gesetz hier
über näher informieren will, wird 
wenig Aufsdilußreidies darüber er
fahren. In der öffentlidien Diskus
sion in Deutsdiland ist mindestens 
k lar erkannt, daß für die fadilidi- 
berufsreditlidie Regelung spezielle 
Fadigesetze für den Bereidi des 
Handwerks, der Industrie, des Han
dels, der Landwirtsdiaft, des Berg
baues, der öffentlidien Verwaltung, 
der Bundesbahn und Bundespost 
usw. unentbehrlidi sind. Der Vor
wurf der „Reditszersplitterung" 
kann also h ier nidit treffen. Was 
könnte also ernstlidi gewonnen 
werden? W er wirklidi um die För
derung der Jugendlidien und des 
fadilidien Leistungsniveaus in  den 
einzelnen W irtsdiaftsbereidien be
sorgt ist, kann kein sdiematisdies 
Vorgehen befürworten. Die fadi- 
lidie und dem entsprediend audi die 
gesetzlidie Differenzierung ist nun 
einmal aus der Sadie selbst gebo
ten. Daraus sollte es sidi audi von 
selbst verstehen, daß die Berufs-

Die DEUTSCHE BUNDESBAHN
befördert jedes Gut jeder Zeit

O  Moderne Güterwagen, auch für schwerste Güter 
O  Großbehälter verschiedener Art 
9  Paletten tür rationellen Versand 
0  Güterkraftverkehr

sind nur einige der von ihr gebotenen Möglichkeiten.

Darum - Transport Ihr Vorteil
Bundesbahndirektion Hamburg
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ausbildung nidit einer Zentralbe- 
liörde, wie audi immer sie konsti
tuiert sein mag, überantw ortet w er
den darf. Die in der W irtsdiaft 
immer wieder erhobenen Einwände 
gegen eine sdiem atisdie Bürokra
tisierung der Berufsausbildung ha
ben hier ihr notwendiges und sadi- 
lid i begründetes Redit.

Zwar wird dem gegenüber meist 
betont, daß man audi nidit an eine 
soldie bürokratisdie Sdiemätisie- 
rung denke; dies sei eine unbe- 
rediligte Unterstellung. W enn aber 
fast im gleidien Atemzuge für die 
einzelnen Berufe ungeaditet ihrer 
fadilidien. Differenzierung einheit- 
lid ie Ausbildungsordnungen befür
wortet werden, so verliert diese 
Beteuerung viel von ihrem Gewidit. 
Eine einheitlidie Berufsbezeidinung 
kann natürlidi zu der Meinung ver
führen, im Grunde handele es sidi 
überall um d ie gleidie Tätigkeit. 
Beliebtes Beispiel ist der Sdilosser. 
Es soll nidit bestritten werden, daß 
ein gewisser gemeinsamer Kern 
vorhanden ist; dennodi ist der 
Sdilosser im Handwerksbetrieb 
nidit gleidizusetzen mit dem Sdilos- 
ser in  einem großen Industriebe
trieb, bei der Bundespost oder im 
Regiebetrieb eines Kaufhauses. 
Hierfür den A pparat eines Bundes
gesetzes in Bewegung zu setzen, 
lohnt sidi nidit und hätte mit einer 
Förderung der Sdilosserausbildung 
nidits zu tun.

Mit Absidit haben w ir die Frage 
zurüdcgehalten, ob sidi denn tat- 
sädilidi die bisherige A rt der ge- 
setzlidien Regelung n id it bew ährt 
hat. W ie wir sehen, steht das Ar
gument der „Reditszersplitterung“ 
auf sehr unsidieren Füßen. Dieses 
Argument ist im Gegenteil sowohl 
sadilidi als audi reditspolitisdi in 
jeder Hinsidit anfeditbar.

Sidierlidi könnte man sidi über 
allgemeine Vertragsnormen für das 
Lehrverhältnis, das Praktikanten
verhältnis oder das A rbeitsverhält
nis eines ungelernten Jugendlidien 
verständigen. In der Handwerks
ordnung von 1953 z. B. sind Normen 
enthalten, die vielleidit audi für 
andere Bereidie passend sein kön
nen, wenn man von speziellen 
berufsreditlidien Einzelheiten hin- 
siditlidi der Anleitungsbefugnis

und dergleidien absieht. Aber hier 
stellt sidi erneut die Frage: Brau
d ien  w ir für soldie Regelungen 
w irklidi ein  neues Bundesgesetz? 
Das Bundeswirtsdiaftsministerium 
vertritt die nadi A nsidit der 
W irtsdiaft einsdiließlidi des Hand
werks riditige Auffassung, daß eine 
Angleidiung allgemeiner Bestim
mungen in den versdiiedenen ge- 
setzlidien Grundlagen für die Be
rufsausbildung in Gewerbe, Land
wirtsdiaft, Bergbau, Sdiiffahrt usw. 
mit gleidier W irksamkeit erreidit 
werden kann. Dies gilt audi für die 
S idierung der M itwirkung der A r
beitnehm er bzw. der Gewerksdiaf- 
len. Die bereits zitierte Handwerks
ordnung von 1953 bietet hierfür ein 
Muster. Aber es sollte selbstver- 
ständlidi sein, daß das, was im 
Handwerk auf Grund längerer Tra
dition gesetzlidi ohne w eiteres ge
regelt werden konnte, in  anderen 
W irtsdiaftsbereidien der Industrie, 
der Landwirtsdiaft usw. nidit unbe
dingt als Prototyp einer kommen
den neuen Gesetzgebung angese
hen zu werden braudit. Sollte aber 
das Handwerk einer Einheitsgesetz
gebung zuliebe auf die in seinem 
Bereidi bew ährten Formen des Zu
sammenwirkens von M eistern und 
Gesellen verziditen? Dies ist die 
andere Seite der Medaille. Klar ist, 
daß in einem Staatswesen, wie es 
die Bundesrepublik ist, gewadisene 
Verhältnisse nidit einfadi durdi ein 
Bundesgesetz beseitigt bzw. einge
ebnet werden können.

B e te ilig u n g  n eu er  K ö rp en eh a ften  
n ich t e r fo rderlich

W ie wenig im übrigen der Vor
wurf mangelnder ö ffen tlid ikeit der 
Berufsausbildung in der Bundes
republik sadilidi zutreffend ist, 
wurde bereits betont. Selbstver- 
ständlidi kann man sidi andere 
Formen der ö ffen tlid ikeit vorstel
len; jedodi ist nidit zu übersehen,' 
daß hiermit ganz andere Fragen als 
die der Förderung der Jugend ins 
Spiel gebradit werden. Die Redits- 
struktur und Aufgaben der öffent- 
lidi-reditlidien Selbstverwaltungs
organe werden in der Diskussion 
in der Regel übergangen oder min
destens sdiief dargestellt. Tatsadie 
ist, daß die Kammerorganisationen, 
insonderheit die Handwerkskam

mern, . Industrie- und Handelskam
mern und Landwirtsdiaftskammem, 
m ehr als 85 Voi aller Ausbildungs
verhältnisse betreuen. Die Forde
rung der Gewerksdiaften nadi Mit
w irkung ha t zudem für den Be
reid i d er Handwerkskammern, wie 
w ir sahen, wesentlidi andere 
Sdiwerpunkte als für andere Be
reidie. W er realistisdi diese sdiwie
rigen Fragen sieht, müßte von 
vornherein zu dem Ergebnis kom
men, daß auf dem W ege eines neu
en Bundesgesetzes die Probleme 
nidht gelöst, vielm ehr auf anderer 
Ebene nodi sdiw ieriger werden, 
wie es von vornherein abwegig 
ist, e tw a die öffentlidi-reditlidien 
Selbstverwaltungsorgane durdi Ge
setz aus ihren bisherigen Ordnungs
befugnissen zu entlassen.

Dies kann niemand im Ernst wol
len. Um so mehr drängt sidi die 
Überzeugung auf, daß eine sdiema
tisd ie Lösung einsdiließlidi Sdiaf
fung neuer Körpersdiaften niemand 
dienlidi sein kann. N ur am Rande 
sei in diesem Zusammenhang er
wähnt, daß „die Gewerksdiaften“ 
keine einheitlidie Vertretungskör- 
persdiaft darstellen. Dieses gilt für 
den DGB ebenso wie für andere 
Gewerksdiaften. Das Beispiel der 
A rbeiter- und Angestelltenkam
mern in Bremen und Saarbrüdcen 
als öffentlidi-reditlidie Körper- 
sdiaft wird in Gewerksdiaftskreisen 
durdiaus nidit als die Lösung an
gesehen. Daß s id i hieraus eine un
übersehbare Fülle neuer Verwidc- 
lungen ergibt, liegt auf der Hand.

Für die wirksame Förderung der 
Berufsausbildung erweist sidi nun 
einmal eine differenzierte, nadi 
ihren Trägern geregelte Berufsaus
bildung nadi wie vor als das zwedc- 
mäßigste und bestm öglidie Instru
ment, das elastisdi und anpassungs
fähig den notwendigen Spielraum 
für durdigreifende Verbesserungs- 
maßnahmen läßt. H ierfür spridit 
audi die von der überwiegenden 
M ehrheit befürwortete Beibehal
tung der betrieblidien Berufsaus
bildung, die durdi zwedcmäßige 
berufsreditlidie Ordnungsmaßnah
men gestützt und gegen Mißbraudi 
abzusidiern ist. Vorzug der Be
triebslehre ist und bleibt, daß sie 
w esentlidi rasdier und praxisge- 
red iter neuen tedinisdien und wirt-
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sAaftlithen Gegebenheiten zu fol
gen vermag als eine Sdiule. Aus 
Sdiulen deswegen „wettbewerbsge- 
sdiützte“, niditsdestoweniger mit 
der W irtsdiaft konkurrierende Be
triebe madien zu wollen, w äre ein 
ganz sdilediter Weg.

Die betrieblidie Berufsausbildung 
darf sdiließlidi n id it für sidi allein 
gesehen werden. Die Partnersdiaft 
mit der Berufssdiule, d ie  Fragen 
einer modernen Gestaltung der 
Volkssdiule, des zweiten Bildungs
weges, der W eiterbildung u. a. m. 
gehören mit zu dem ganzen Kom
plex der Berufsausbildung; aber

gerade diese Fragen entziehen sidi 
notwendig einer bundesgesetzli- 
dien Einheitsregelung. Die Argu
mente, die für d ie  Erhaltung der 
Länderhoheit auf dem Gebiete des 
Sdiulwesens vorgebradit werden, 
gelten mit entsprediender Modifi
zierung audi für die Berufsbildung 
sdiledithin. H ier öffnet sidi das 
w eite Feld einer m odernen Bil
dungspolitik, in der erst redit 
organisdie Differenzierung und 
nid it sd iem atisdie Vereinheitli- 
diung oberster Leitsatz sein muß.
DipL-Ing. Herbert Raspe,
Deutscher Handwerkskammertag, Bonn

Das Bestehende tatkräftig ausbauen!

Die kategorisdi gestellte Frage, 
ob w ir ein neues Berufsausbil

dungssystem braudien, ist in glei- 
dier Bestimmtheit w eder mit ja  
nodi mit nein, sondern nur diffe
renziert zu beantworten. Sie setzt 
eine Verständigung darüber voraus, 
was unterx unserem «beruflidien 
Ausbildungssystem" verstanden 
werden soll und weldies seine un- 
tersdieidenden Merkmale zu ande
ren bestehenden oder auf dem Pa
pier entworfenen „Systemen" sind.

B e ru fta tu h ild u n g  fü r  tven?

Unsere Betraditung soll sid i er- 
stredcen — in Anlehnung an die 
Grundsätze zur Harmonisierung der 
Berufsausbildung in den Ländern 
der Europäisdien W irtsdiaftsge
meinsdiaft — auf d ie  Ausbildung 
für „werktätige Berufe bis zum

mittleren N iveau“, und zwar für 
Jugendlidie in ihrem vierten Le
bensjahrfünft (15 bis 20 Jahre); da
mit werden die beruflidie W eiter
bildung z. B. zum Meister, Tedmi- 
ker, Bilanzbudihalter, ferner die 
Anlernung, Umsdiulung und Spezi
alisierung Erwadisener einsdiließ
lidi der Rehabilitation (Umsdiu
lung Unfallgesdiädigter) ausge
sdilossen, ebenso audi die Ausbil
dung für gehobene und höhere Be
rufstätigkeiten, die den Besudi von 
höheren Fadisdiulen, Ingenieur- 
sdiulen und H odisdiulen voraus
setzen. Die obere Grenze soll die 
Lehrabsdilußprüfung in anerkann
ten  Ausbildungsbenifen (Fadiar
beiter, Geselle, Gehilfe, Laborant, 
— bis zur Fadisdiulreife hin) und 
d ie untere Grenze das Absdiließen 
eines Ausbildungsvertrages (Lehre 
oder Anlehre) sein, d e r in  der Re

gel in die Lehrlihgsrolle bei den 
zuständigen Kanlmern für Industrie 
und Handel, für das Handwerk und 
für die Landwirtsdiaft eingetragen 
wird. Die Grenzen sind bei der hier 
vorgenommenen reditlid ien  Orien
tierung deutlidi zu ziehen, sie w er
den fließend, wenn man sidi den 
pädagogisdi-didaktisdien Gesamt
gang der „Verberuflidiung" des 
N adiwudises vergegenw ärtigt und 
die bei uns nodi wenig geläufige, 
aber in anderen Indstrieländem  
immer ausgeprägter hervortretende 
Untersdieidung zwisdien Berufs
vorbereitung (prevocational édu
cation bzw. éducation préprofessio- 
nelle, zugehörig zur orientation) 
und der Berufsausbildung (vocatio- 
nal training bzw. formation profes
sionelle, zugehörig zur détermina
tion) berüdcsiditigt. Sdiließlidi ist 
audi nodi zu bedenken, daß nadi 
dem Tarifredit Arbeiter, die sidi 
vier bis fünf Jah re  in bestimmten 
Berufsfeldern eingearbeitet haben 
und selbstverantw ortlidi tätig sind, 
dem Fadiarbeiter audi ohne ent- 
spredienden AusbildungsabsdiluB, 
gleidigestellt werden.

N adi der Abgrenzung des Beur
teilungsraumes sollen einige Zahlen 
seine Größenordnung und seine 
Gliederung yerdeutlidien. Im Jahre 
1962 wurden rund 1,2 Millionen 
Ausbildungsverhältnisse in der 
Bundesrepublik und W est-Berlin 
gezählt; davon waren 725 000 (etwa 
60 Vo) bei den Industrie- und Han
delskammern. rund 400 000 (etwa 
33 “/o) bei den Handwerkskammern 
registriert, die restlidien 7Vo ent-

"e t
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fielen auf die Landwirtsdiaft (rund 
30 000), den Bergbau (knapp 5 000), 
Bundespost und -bahn, Hauswirt- 
sdiaft, öffentlidie Verwaltung und 
Anwaltsdiaft. Die Ausbildungszeit 
sdiwankt zwisdien 1 und 4 Jahren, 
sie beträgt für die anteilmäßig ge
ringen Anlehreri (unter 5 Va) 1 bis 
2 Jahre, für die Lehren durdiweg 3 
Jahre, in  den industriellen Lehrbe
rufen (über 250 000) jedodi für mehr 
als die Hälfte der Lehrlinge 3,5 
Jahre (im Handwerk lernen 2,5 Vo 
der Lehrlinge 3,5 Jahre).

Zur gleidien Zeit (Zahlen für das 
Jah r 1961) besuditen rund 1,6 Mil
lionen Regelsdiüler durdiw eg an 
einem W odientag 6 bis 8 Stunden 
die Berufsschule und rund 130 000 
Schüler die ein- bzw. zweijährigen 
Berufsfachschulen (Handels-, Haus- 
haltungs-, Gewerbe- und Kunst
schulen). Die begleitende Berufs
schule ist für alle Jugendlichen, die 
nicht Vollzeitschulen besuchen, bis 
zum Erreichen des 18. Lebensjahres 
obligatorisdi, für die Lehrlinge bis 
zum Abschluß der Lehrzeit. Die 
l3ifferenz der beiden Gesamtzahlen 
wird ausgeglichen durch die sog. 
„Ungelernten" (über 200 000, davon 
140 000 Mäddien), durdi die mithel
fenden Familienangehörigen (über 
60 000, davon etwa Va Mäddien), 
durch Jugendliche ohne Beruf und 
Arbeitslose (über 20 000) sowie Ju 
gendliche, die ihre Anlehre abge
schlossen haben, aber noch berufs
schulpflichtig sind. *)

Mit diesen Daten ist das Charak
teristikum  der beruflidien Ausbil
dung und Erziehung Jugendlicher in 
der Bundesrepublik bezeichnet: Das 
Zusammenwirken von Ausbildungs
betrieben und beruflichen Schulen, 
jedoch — insgesamt gesehen — mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. 
Dieser „duale" W eg der Berufsaus
bildung junger Menschen als wich
tigem Hebel audi zu ihrer sozialen 
„Verortung“ hat im Vergleich mit 
monoformen Ausbildungen nur in 
Betrieben oder nur in beruflichen 
Schulen (beide Formen sind bei uns 
nur als Ausnahme zu finden) seine 
Vorzüge und Schwächen, die in der

1) Die S ta tistiken  Ober d ie BerufssdiQler 
und über d ie Lehrlinge stim m en nicht 
überein, da sie auf unterschiedlichen W e
gen  gew onnen w erden und — besonders 
für die Schulstatistik  — manche Unsicher
h e iten  in  sich tragen.

Diskussion selten m iteinander ab
gewogen, sondern gegeneinander 
ausgespielt werden. Die V erteidiger 
des „deutsdien Systems“ sprechen 
betont von seiner Bewährung, wäh
rend die aus unterschiedlichen Mo
tiven vorgetragene Kritik ein "Sy
stem" mit Blidc auf die „Ungelern
ten" überhaupt in Frage stellt, 
offenbare Mängel in der betrieb
lichen Ausbildung wie auch in den 
beruflichen Sdiulen verallgem einert 
und das Versagen des deutschen 
Ausbildungswesens schlechthin be
hauptet.

W idersprüche in  d e r  ö ffen tlichen  
D isk u ttio n

Die Unstimmigkeit und W ider
sprüchlichkeit der öffentlidien Dis
kussion hat m ehrere Gründe, vor 
allem jenen, daß unser beruflidies 
Ausbildungs- und Schulwesen in
folge einer bisher nur schwach ent
wickelten empirischen Forschung in 
seinen Tatbeständen, ' Grundlagen 
und Leistungen insgesamt „unge
prüft" und in seiner schrittweisen 
Entfaltung von der Jahrhundert
wende an kaum bekannt ist — 
nicht zuletzt auch wegen eines noch 
nicht befriedigend gelungenen 
Brückenschlages zwischen Ökono
mie und Pädagogik.

In diesen spannungsgeladenen, 
von massiven Interessen und viel
fältig schillernden Reformvorschlä
gen beherrschten Raum stößt ein 
Gutachten des Deutschen Ausschus
ses für das Erziehungs- und Bil
dungswesen vor, dessen V orarbei
ten bis in das Jahr 1957 zurück
reichen. 2) Zunädist w erden die 
Gegebenheiten und Grundlagen 
unter historischem, empirisch-ana- 
lytisdiem  und berufspädagogischem 
A spekt erkundet. Daran schließen 
sich Empfehlungen an zur W eiter
entwicklung, auch zur partiellen 
Neugestaltung des beruflichen Aus
bildungs- und Schulwesens als der 
M ittelstufe eines für notwendig er
achteten und als möglich beurteilten 
beruflichen Bildungsweges. Er soll 
seine wichtigste Eingangsstufe in 
der geforderten, bisher noch nicht 
verwirklichten Hauptschule finden, 
aber auch zugänglich sein von der

Realschule aus, deren Absolventen 
zu über 90“/o in berufliche Ausbil
dungen einmünden, und von der 
gymnasialen M ittelstufe aus, so
w eit von hier aus Übergänge in 
die Berufsausbildung stattfinden. 
Seine Kernstufe ist das berufliche 
Ausbildungs- und Schulwesen mit 
dem nach Leistungsgraden differen
zierten „beruflichen Reifezeugnis" 
als Abschluß. Die Oberstufe dieses 
Bildungsweges füllen die Höheren 
Fachsdiulen, Ingenieurschulen und 
Kollegs bzw. Institute zur Erlan
gung der Hochschulreife aus.

Das Votum des Deutschen Aus
schusses für die duale Ausbildung 
in Betrieben und beruflichen Schu
len negiert w eder die Kritik am 
Ausbildungswesen noch bestätigt es 
die naive Rechtfertigung des Be
stehenden, es versucht vielmehr, 
wenn auch mit gelegentlichen Kom
promissen, den pädagogisdien 
Grundgedanken unseres differen
zierten Ausbildungswesens heraus
zuarbeiten und ihm eine den ge
genwärtigen Notwendigkeiten wie 
Möglichkeiten gemäße Gestaltung 
zu geben. Unausgesprochen, jedoch 
in der Grundrichtung wendet sich 
die Entscheidung des Ausschusses 
gegen jüngste Vorschläge, die ent
w eder die heutige Lehrlingsausbil
dung ganz verw erfen und an  ihre 
Stelle berufliche Vollschulen bis 
zum 18. Lebensjahr urld darüber 
hinaus setzen wollen ®) oder aber 
unter Verzicht auf die heutige Be
rufsschule die betriebliche Ausbil
dung im Anschluß an eine zehn
jährige Vollschule monopolisieren 
wollen. ‘)

Die beiden, unterschiedliche Ten
denzen in der Diskussion auffan
genden Vorschläge des Erziehungs
wissenschaftlers Furck und des 
Bildungsökonomen Edding verken
nen in ihrer sehr beachtenswer
ten Argum entation den Grundge
danken der dualen Ausbildung und 
Erziehung: nämlich das pädagogisch 
fruchtbare Zusammenspiel von 
praktischem A rbeiten und intensi
vem Lernen im Jugendalter. Dieses

2) Folge 7/8 d e r Gutachten und Em pfehlun
gen  des Deutschen Ausschusses für das 
Erziehungs- und B ildungswesen, S tu ttgart

ä) C. L. F u r c k :  »Schule für das Jahr
2000 — ein  u top isijier Plan", in : Neue 
Sammlung, 1963, S. 501 ff.
*) Fr. E d d i n g :  .ü b e r  die Zukunft von 
Pflichtschule und Lehre“, in ; Nachrichten 
der Industrie- und  H andelskam m er zu Kre
feld," N r. 2/1964.
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alte pädagogische Prinzip ist unter 
dem Bildungsdenken des Neuhu- 
manismus verlorengegangen, je 
d o d i in unserem Jahrhundert im 
deutsdien wie im ausländisdien be
ruflidien Ausbildungswesen (sand- 
widi- und blodi-release-systeni) 
w ieder realisiert worden.

Der Deutsdie Aussdiuß hat den 
Grundgedanken in knappster Form 
so  formuliert; „Das Merkmal, das 
den  ganzen beruflichen Bildimgs- 
w eg kennzeichnet, wird dieses sein: 
Der junge Mensch lernt auf ihm in 
einheitlich durchdachter W eise die 
Arbeitswelt und ihre sozialen V er
hältnisse früh in eigener Erfahrung 
kennen, erprobt seine Neigungen 
und Fähigkeiten, gewinnt M aßstäbe 
und findet entscheidende Anregun
gen zur W eiterbildung" (S. 130 des 
Gutachtens)!

Carl-Ludwig Furck geht in  sei
ner „Sdireibtischübung“ ohne Rück
sicht auf die kulturpolitiscie und 
ökonomische Realisierbarkeit da
von aus, claß die „oft noch am Mo
dell vorindustrieller, handwerkli
cher Ausbildung orientierte Lehr
lingsausbildung dringend der Über
prüfung" bedürfe und fragt dann 
besorgt, „ob wir es uns wirklich 
leisten und verantw orten können. 
Jugendliche eine Lehre absolvieren 
zu lassen, deren Form und A rbeits
vollzug den späteren Anforderun
gen im Produktionsprozeß nicht 
mehr voll entspricht" (S. 503).

Hier werden zwei Kernpunkte 
der Kritik ungeprüft übernommen 
und unzulässig verallgem einert: 
Z u n ä c h s t :  Die O rientierung un
serer Berufsausbildung am hand
werklichen Modell. Das ist vom An
satz des dualen Systems um die 
Jahrhundertwende (Novelle zur 
Gewerbeordnung von 1897 und For
mulierung der Berufssciulkonzep- 
tion) her gesehen durchaus richtig, 
aber es entspricht nicht mehr der

W irklichkeit von heute. Die hand
werkliche Berufsausbildung hat 
M itte der zwanziger Jah re  quanti
tativ  ihren Gipfel erreicht; sie ist — 
auch im Rahmen der strukturellen 
Verlagerungen im W irtschaftsleben 
(vergleiche das Fourastie'sche Mo
dell) — kontinuierlidi abgesunken 
auf jetzt etwa Va aller Ausbildungs
verhältnisse bei gleichzeitigem An
stieg der industriellen Facharbeiter
ausbildung, die mit ihren arbeits
pädagogisch angelegten Berufslehr
gängen und der begleitenden 
Berufsschule dem von Furdc vor
geschlagenen Modell der Berufs
fachschule gleicht. Das moderne 
Handwerk gewinnt seine Schwer
punkte zunehmend in  industriali
sierten bzw. industrienahen Ar
beitsformen, es modifiziert seine 
Ausbildung „en passant" neuer
dings auch durch „überbetriebliche 
Lehrgänge", wenn auch noch in  be
scheidenem, jedoch wachsendem 
Maße.

Z u m  a n d e r e n :  Die mangeln
de Koinzidenz zwischen Berufsaus
bildung und zukünftigem Bedarf an 
Arbeitskräften in der mechanisier
ten und rationalisierten A rbeits
welt. H ier liegt ein sehr ernstes 
Problem vor, das seil Anfang der 
fünfziger Jah re  von Berufspädago
gen diskutiert w orden ist, ausge
hend vom Berufswechsel als Kri
sensymptom und von der besorgten 
Frage Sprangers (1949), ob nicht 
neben den traditionellen Ausbil
dungen für einen „Lebensberuf" 
auch solche Ausbildungen erforder
lich w ürden,-die ein „Maximum an 
Umstellungsfähigkeit" garantieren. 
In den vergangenen Jahren  hat die 
empirische Sozialforschung sehr be
merkenswerte, teilweise beunruhi
gende, aber sich schnell überho
lende Daten vorgelegt. Ihre Ergeb
nisse entbehren noch der Überzeu
gungskraft, da — nad i Burkart Lutz 
in der „Stern-Dokumentation“ —

der Stand unserer Berufsstatistik 
und Berufssoziologie noch unzurei
chend ist und die für die Bundes
republik erm ittelten Daten zu dis
parat sind. Sie können deshalb für 
langfristige pädagogische Planun
gen noch keine zuverlässige Grund
lage abgeben. Damit soll ihre Be
deutung nicht abgewiesen, vielmehr 
die Notwendigkeit einer in  den 
Grundlagen und M ethoden zunächst 
auszubauenden Bedarfsforschung 
sowohl unter quantitativem  wie 
qualitativem A spekt betont wer
den.

Die Diskussion ist jedoch nicht 
ohne Rückwirkung auf die Berufs
ausbildung geblieben, sowohl hin
sichtlich der Berufseinmündungen, 
der Ausbildungsgänge selbst und 
des Ausbaues der beruflichen W ei
terbildung. Die Berufsanwärter ori
entieren sich mehr und mehr 
an „modernen" Ausbildungseinrich
tungen (Lehrwerkstätten, Berufs
fachschulen) und an wenigen Aus
gangsberufen: 72 »/o der bei den 
Industrie- und Handelskammern so
wie 63 V» der bei den Handwerks
kammern eingeschriebenen Lehr
linge gehörten 1963 jeweils 11 Lehr
berufen an; mit anderen W orten: 
etwa Vs aller unserer Lehrlinge 
beginnen ihre Berufslaufbahn in 
gut 20 Berufen. Dieser Zug zur Kon
zentration (auf dem Papier stehen 
rund 650 Ausbildungsberufe, von 
denen jedoch weniger als 500 1960 
noch „besetzt" waren) folgt tenden
ziell, wenn auch langsam noch den 
vom technischen Fortschritt bewirk
ten Strukturänderungen. Die jüng
ste Diskussion um die Stufenaus
bildung zunächst für gewerblidie 
Berufe kündigt tiefgreifende Ände
rungen organisatorischer und be
rufsdidaktischer A rt an.

Friedrich Edding schlägt vor, 
generell die Pflichtschule auf 10 
Jahre auszudehnen und ihre letzten

UND Ü B E R A L L
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Jah re  etwa nadi dem Modell der 
Hlbernia-Sdiule zu modiflziereni 
Das „Potential der Berufssdiule“ 
sollte man der Ausbildung im Be
trieb bzw. in überbetrieblidien Ein
riditungen der privaten W irtsdiaft 
imd „öffentlidien Fortbildungskur
sen“ zugute kommen lassen. Die
ser V orsdilag brid it radikal mit der 
berufspädagogisdien Entwidilung 
seit der Jahrhundertwende; in letz
ter Konsequenz postuliert er erneut 
die vom Neuhumanismus herrüh
rende Trennung zwisdien der per
sonalen Bildung und der Berufsaus
bildung als sukzessiver Etappen im 
Erziehungsgang des jungen Men
sdien. Edding geht von der — un
bewiesenen — These aus, daß die 
in der Regel auf einen W odientag 
besdiränkte Berufssdiule „nidit 
nadihaltig pädagogisdi" w irken 
könne und ihre Ausdehnung auf 
zwei W odientage „mit den Erfor
dernissen der Betriebsarbeit“ nidit 
vereinbar sei. Dieser einseitig an 
der beruflidien Qualifizierung des 
Jugendlidien nadi dem 16. Lebens
jah r orientierte V orsdilag verkennt 
den Doppelauftrag der Berufssdiule: 
an der beruflidien Ausbildung mit
zuwirken und die — erst in diesem 
A lter m it guten Erfolgsdiancen ver
bundene — politisdie wie audi die 
personale Bildung des Jugendlidien 
zumindest bis zu seinem 18. Lebens
jah r durdizuhalten. Diese jugend- 
pädagogisdie Aufgabe fallenzu
lassen, anstatt sie — ̂ trotz der 
n id it verkannten Sdiw ierigkeiten — 
zu intensivieren, wie der Deutsdie 
Aussdiuß es vorschlägt, bedeutet.

ein wichtiges pädagogisches Ereig
nis unseres Jahrhunderts, nämlich 
die im A usland zunehmend gewür
digte o b l i g a t o r i s c h e  Berufs
schule, zu diskreditieren.

B e ru fta u sb ild u n g  
m it a llg em e in er  B ild u n g  verb in d en

Lorenz von Stein h a t vor rund 
100 Jahren  bereits die Forderung 
erhoben, jeden Beruf für jeden 
Geeigneten zugänglich zu machen, 
ihm eine geordnete Berufsausbil
dung zu geben und diese m it den 
Elementen allgemeiner Bildung zu 
verbinden. Der Deutsche Ausschuß 
hat an diese Forderung erinnert 
und seine Bemühungen darauf ge
richtet, die durch Privatisierung und 
Ökonomisierung im 19. Jahrhundert 
pervertierte berufliche Ausbildung 
des w erktätigen Nachwuchses w ie
der in den unter öffentlicher V er
antwortung stehenden gesamten 
Erziehungs- und Bildungsgang des 
jungen Menschen zu integrieren. 
Diesem zentralen Gedanken folgt, 
wenn auch mit großen Unterschie
den auf Grund der nationalen Tra
ditionen, die internationale päd
agogische Entwicklung.

Der Deutsche Ausschuß ist der 
Überzeugung, daß unser sehr diffe
renziertes Ausbildungs- und Schul
wesen vom Ansatz her reale Chan
cen bietet, auch den pädagogischen 
Erfordernissen von morgen zu ent
sprechen. Dazu bedarf es eines 
gründlidien Ausbaues, auch teilw ei
se bis an den Grund gehender N eu

gestaltungen. Die Stärke unseres 
beruflichen Ausbildungs- und Schul
wesens liegt in seiner Breitenwir
kung und in seiner Auslesefunktion, 
in der M itwirkung auch beachtlicher 
gesellschaftlicher Kräfte an der Ju
genderziehung. Seine Schwäche im 
internationalen Vergleich ist die 
generell noch nicht erreichte opti
male Relation zwischen praktischer 
A rbeit und intensivem Lernen. Um 
ihr nahe zu kommen, sind für alle 
Jugendlichen m indestens einjährige 
Berufslehrgänge anzustreben, gleich
zeitig ist der w eitere Ausbau der 
beruflichen Schulen zu betreiben 
unter dem doppelten Aspekt: der 
M itwirkung an der Berufsausbil
dung und der W eiterführung der 
allgem einen Bildung.

Im dualen System tragen Aus
bildungsbetriebe und Berufsschulen 
eine gemeinsame Verantwortung. 
Ihr Beitrag ist verschieden, aber er 
begründet gleichgewichtige Pflich
ten und Rechte. Die naheliegende 
Monopolisierung des einen wie des 
anderen Faktors w ürde uns neue 
Probleme bringen, für deren Lösung 
erst w ieder eigene Erfahrungen ge
sammelt werden müßten. Der Auf
bau des beruflichen Bildungsweges 
m it vielen Gipfeln würde in Frage 
gestellt werden. Pädagogisch sinn
voller und auch ökonomisch zweck
mäßiger erscheint es mir, nicht ein 
„n jues System" zu fordern, son
dern das Bestehende tatkräftig  aus
zubauen.

Prof. Dr. Heinrich Abel, Darmstadt
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